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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: IV Tra GV 298/21
Datum: 03.09.2021
Status: offentlich

Verpflichtung der neuen sachkundigen Einwohnerin des Ausschusses
Gemeindeentwicklung, Bau/Verkehr, Ordnung/Sicherheit der Gemeinde
Tramm

Fachbereich: Zentrale Dienste

Sachbearbeiter/-in: Frau Kiihl

Beratungsfolge (Zustiandigkeit) Sitzungstermin
)Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 30.09.2021
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm

(Anhoérung)

Sachverhaltsdarstellung:

Nachdem der Vorsitzende die Sitzung er6ffnet hat, verpflichtet er die neue sachkundige
Einwohnerin Frau Anne Loechel durch Handschlag zur gewissenhaften Erfiillung ihrer
Pflichten (§ 28 Abs. 3, Satz 4 KV M-V).

Verpflichtungsformel:

,»Sehr geehrte Frau Loechel,

ich verpflichte Sie auf der Grundlage der Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-
Vorpommern, IThr Mandat im Rahmen der Gesetze nach freier, nur dem Gemeindewohl
verpflichtenden Uberzeugung auszuiiben. Ich verpflichte Sie zur Teilnahme an Sitzungen
des Ausschusses, wenn Sie nicht aus wichtigem Grund verhindert sind. Ich verpflichte Sie
zur Verschwiegenheit {iber die Thnen bei Threr Tétigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten jedoch nicht fiir Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bediirfen.*

Finanzielle Auswirkungen:
Zahlung der sitzungsbezogenen Aufwandsentschidigung (Sitzungsgeld) in Hohe von
40,00 € fiir die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses
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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: BV Tra GV 296/21
Datum: 23.08.2021
Status: offentlich

Dritte Stufe des Beteiligungsverfahrens zum Entwurf der
Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie im RREP WM

Fachbereich: Amt fiir Stadt- und Gemeindeentwicklung

Sachbearbeiter/-in: Frau Priehn

Beratungsfolge (Zustiandigkeit) Sitzungstermin
IAusschuss fiir Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 30.09.2021
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm

(Vorberatung)

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 28.10.2021

Sachverhaltsdarstellung:

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg hat am
26.05.2021 beschlossen, im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg Kapitel 6.5 Energie, den {iberarbeiteten
Entwurf und den Entwurf des Umweltberichtes zur Durchfithrung der dritten Stufe des
Beteiligungsverfahrens gemél § 9 Abs. 3 und § 7 Abs. 3 Landesplanungsgesetz MV
freizugeben.

Die dritte Stufe des Beteiligungsverfahrens findet vom 31.08.2021 bis zum 02.11.2021 statt.

Im Internet sind die Beteiligungsunterlagen zur Teilfortschreibung des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg wihrend des Auslegungszeitraums unter
www.raumordnung-mv.de sowie unter www.region-westmecklenburg.de einsehbar.

Der Entwurf zur 3. Beteiligung der Teilfortschreibung des RREP WM Kapitel 6.5 wurde
den Gemeinden zur Stellungnahme tibersandt.

Im Bereich des Amtes Crivitz sind die Windeignungsgebiete Nr. 19/21 Plate (263 ha), Nr.
46/21 Kladrum (329 ha), Nr. 47/21 Severin (188 ha), Nr. 48/21 Wessin (221 ha) und Nr.
52/21 Runow (82 ha) geplant. Die Eignungsgebiete sind in den Karten im Anhang
dargestellt.

Finanzielle Auswirkung:
keine




Anlage/n:
Kartenausschnitte mit den geplanten Windeignungsgebieten im Bereich des Amtes Crivitz
Inhalt des Entwurfes

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm beschliet im Rahmen der dritten Stufe des
Beteiligungsverfahrens zur Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie des Regionalen
Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg folgende / keine Stellungnahme
abzugeben.
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Entwurf des Kapitels 6.5 Energie

6.5 Energie

PS (1) RREP WM wird gestrichen. PS (1) wird wie folgt neu formuliert.

(1)

In allen TeilrAumen Westmecklenburgs soll eine dau-
erhaft verfligbare sowie wirtschaftliche, umwelt- und
sozialvertragliche Energieversorgung sichergestellt
werden.

PS (2) bis (7) werden neu eingefiigt.

()

Dem Klimaschutz und der weiteren Reduzierung von
Treibhausgasemissionen soll durch Energieeinspa-
rung, Energieeffizienz sowie die weitere Erschlie-
Bung, den Ausbau und die regionale Nutzung Erneu-
erbarer Energien Rechnung getragen werden.

Durch die Erzeugung, die Verteilung und den Ver-
trieb Erneuerbarer Energien einschlieBlich der Ent-
stehung von Produktions- und Forschungsstatten
soll regionale Wertschépfung generiert werden.

Die regionale Strom- und Warmeerzeugung sowie
der Verkehr sollen auf Erneuerbare Energien umge-
stellt werden. Der Umbau soll im Sinne einer dezent-
ralen Produktion und Versorgung erfolgen. Die ge-
meindlichen Planungen sollen dies beriicksichtigen.

Zur ErschlieBung vorhandener Wéarmeerzeugungs-
potenziale sollen vor allem die Solarthermie, die Um-
weltwarme und die Geothermie weiter ausgebaut so-
wie innovative Technologien der Energieumwand-
lung genutzt werden.

Die Erzeugung von Biogas soll auf dem Einsatz von

Energieversor-
gung sicherstellen

Klimaschutz durch
Energiewende

regionale Wert-
schépfung

Umstellung auf
Erneuerbare
Energien

ErschlieBung
von Wérme-
potenzialen

Erzeugung von

Reststoffbiomasse sowie auf der Grundlage von Biogas
Warmenutzungskonzepten erfolgen.

(7) Die Erforschung, Entwicklung und AnWendung neuer Energiespeiche-
Technologien im Bereich der Energiespeicherung und rung und
Energieumwandlung soll unterstiitzt werden. -umwandlung



Entwurf des Kapitels 6.5 Energie

PS (2) RREP WM wird zu PS (8) und wie folgt gedndert.

(8)

Die Errichtung, der Ersatz und die Erneuerung raum-
bedeutsamer Windenergieanlagen sind ausschlieBlich
innerhalb der Eignungsgebiete fiir Windenergieanla-
gen? zuldssig. Innerhalb der Eignungsgebiete fur
Windenergieanlagen dlrfen keine der Windenergie-
nutzung entgegenstehenden Nutzungen zugelassen
werden. (Z)

PS (3) RREP WM wird gestrichen.
PS (4) RREP WM wird zu PS (9) und wie folgt gedndert.

(9)

Biogasanlagen, die nicht in einem r&umlichen und
funktionalen Zusammenhang mit einem Landwirt-
schaftsbetrieb stehen, sollen vorzugsweise in vorhan-
denen Industrie- und Gewerbegebieten errichtet wer-
den.

PS (5) RREP WM wird zu PS (10) und wie folgt geédndert.
(1 0) An geeigneten Standorten sollen Voraussetzungen fur

den weiteren Ausbau der Nutzung der Sonnenenergie
zur Erzeugung von Strom und Warme geschaffen wer-
den. Solarthermie- und Phctovoltaikanlagen sollen
vorrangig auf vorhandenen Geb&uden und baulichen
Anlagen errichtet werden. Fir Photovoltaikfreiflachen-
anlagen sollen insbesondere bereits versiegelte und
vorbelastete Flachen oder geeignete Konversionsfla-
chen genutzt werden.

PS (6) RREP WM wird zu PS (11) und wie folgf gedndert.
(11) Die Nutzung der Geothermie soll weiter ausgebaut

werden. An daflir geeigneten Standorten sollen insbe-
sondere in verdichteten Siedlungsstrukturen die Po-
tenziale der Tiefengeothermie und in landlichen Sied-
lungsstrukiuren die Potenziale der oberflachennahen
Geothermie erschlossen werden.

PS (7) RREP WM wird zu PS (12) und wie folgt gedndert.

(12) Beim Neu- und Ausbau von Energieleitungssystemen

soll eine Parallelfiihrung und Biindelung mit bestehen-
den Infrastrukiurtrassen angestrebt werden. Leitungen

sollen in Siedlungs- und hochwertigen Landschaftsbe—
reichen unterirdisch verlegt werden.

Eignungsgebiete
fiir Windenergie-
anlagen

Biogasanlagen

Solarthermie-
und Photovoltaik-
' anlagen

Geothermie

Energie-
leitungssysteme

2 festgelegt in Tabelle 1 und in der Karte M 1:100.000 anhand der Kriterien nach AAbbildung 19

2




Entwurf des Kapitels 6.5 Energie

PS (8) RREP WM wird zu PS (13) und wie folgt gedndert.

(13) Bei allen Vorhaben der Energieerzeugung, der Ener-
gieumwandlung und des Energietransportes sollen
Regelungen zum Rulckbau der Anlagen nach der Nut-
zung bereits in der Planungsphase getroffen werden.

Riickbau
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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: BV Tra GV 300/21
Datum: 06.09.2021
Status: offentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 210912
Nutzungsinderung gemeindliches Gebiude zu Wohngebiude
Gemarkung Tramm, Flur 1, Fist. 190/121 (Hauptstr. 55¢, Tramm)

Fachbereich: Amt fiir Stadt- und Gemeindeentwicklung

Sachbearbeiter/-in: Frau Priehn

Beratungsfolge (Zustiandigkeit) Sitzungstermin
)Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 30.09.2021
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm

(Vorberatung)

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 28.10.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf dem o. g. Flurstiick ist die Nutzungsdnderung des gemeindlichen Gebdudes zu
Wohngebédude geplant (sh. Antragsunterlagen).

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich der Abrundungssatzung Tramm und ist somit
nach § 34 BauGB zu beurteilen. Nach § 34 Absatz 1 BauGB ist ein Vorhaben zuldssig, wenn
sich die Art und das Mal} der baulichen Nutzung, die Bauweise und die Grundstiicksflache,
die durch das Vorhaben iiberbaut werden soll, in die Eigenart der ndheren Umgebung einfiigt
und die ErschlieBung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhiltnisse miissen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden.
Das ist vorliegend der Fall.

Das Regenwasser ist auf dem Baugrundstiick zu versickern. Die Zufahrt tiber den Fahrweg
zur Kreisstral3e ist vorhanden.

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist bis zum 30.10.2021 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
Antragsunterlagen




Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Tramm erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 210912 fiir

die Nutzungsidnderung gemeindliches Gebdude zu Wohngebédude auf dem Flurstiick 190/12
der Flur 1 in der Gemarkung Tramm.

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Baugrundstiick zu versickern.




MV1692

Vermessungs- und Geoinformationsbehérde Auszug aus dem

_ = des Landkreises Ludwigslust-Parchim s
V/ und der Landeshauptstadt Schwerin Llegenschafts kataster
19288 Ludwigslust
Erstellt am 27.07.2021
Gemarkung: Tramm (13 0720) Gemeinde: Tramm (13 0 76 140)
Flur: 1 Landkreis Ludwigslust-Parchim
Flurstiick: 190/12 Lage: Hauptstr. 55b, 55¢

| 5935500

Fluriibersicht

| 5935400

| 33277200 [ 33277300

0 10 20 30 Meter © Vermessungs- und Geoinformationsbehérden Mecklenburg-Vorpommern

"""""" ) 1 Vervielféltigung, Weiterverarbeitung, Umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Verbffentlichung bedarf der Zustimmung der
zusténdigen Vermessungs- und Geoinformationsbehorde. Davon ausgenommen sind Verwendungen zu innerdienstlichen

MaRstab 1:1000 Zwecken oder zum eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).







	Ö Top 2 IV Tra GV 298/21
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21 Anlage 01 '21-08-20 AfRLWM Teilfortschreibung RREP WM Karte West'
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21 Anlage 02 '21-08-20 AfRLWM Teilfortschreibung RREP WM Karte Ost1'
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21 Anlage 03 '21-08-20 AfRLWM Teilfortschreibung RREP WM Karte Ost2'
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21 Anlage 04 'RREP WM 3ter Entwurf Inhalt'
	Ö Top 7 BV Tra GV 300/21
	Ö Top 7 BV Tra GV 300/21 Anlage 01 'BA210912 Auszug Antrag'

